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Wenn der Schüler die fremde Sprache wirklich
verstehen lernen, wenn er sie außerdem sprechen
und schreiben lernen soll, wird man ohne Regeln
und ohne Grammatik, ja ohne viel Regeln und viel
Grammatik nicht auskommen. Die Aneignung der
fremden Sprache ist freilich nicht die einzige Aufgabe

des fremdsprachlichen Unterrichtes; er soll
auch einführen in die Literatur, die Kunst, die Kultur,

die Wissenschaft, die Geschichte des betreffenden

Volkes. Die Kunstwerke der Literatur kann der

Schüler als Kunstwerke nur verstehen, wenn er die
Regeln der Grammatik kennt. Diese Regeln sagen
ihm auch etwas über die Kultur und die Wesensart
des betreffenden Volkes; für diese ist es bezeichnend,

ob die Sprache stark geregelt ist oder nicht.
Gewiß kann mit Hilfe der Sprache und ihrer Grammatik

nicht alles erklärt werden, doch es ginge
nicht an, um des Humanistischen willen die Grammatik,

die Klarheit der Begriffe zu vernachlässigen.

*

Ein antiker Gegner der Körperstrafe
Von Dr. R. Preiswerk

Wir geben eine Uebersetzung aus Quintilians
«Schule des Redners» I, 3, 14-18. Der Heide Quin-
tilian (um 35—95 n. Chr.), zuerst öffentlicher
Lehrer der Beredsamkeit, zuletzt Konsul und
Erzieher der Großneffen des Kaisers Domitian,
verfaßte als Hauptwerk zwölf Bücher der genannten
Schrift über die Bildung zum Redner, mit Einschluß
des sprachlichen Elementarunterrichtes.

«Daß aber Schüler geschlagen werden, wie sehr
dieses auch üblich ist und wenn es auch Chrysip-
pus*) nicht tadelt, das möchte ich ganz und gar
nicht.

Zuerst einmal deshalb nicht, weil das Schlagen
häßlich ist und einem Sklaven gemäß und sicherlich

(worüber allgem. Übereinstimmung herrscht,
wenn es älteren Menschen angetan wird) eine

Kränkung, dann nicht, weil derjenige, der einen
solchen unfreien Sinn hat, daß er durch einen Verweis

nicht auf den rechten Weg kommt, infolge der
Schläge sich verhärten wird, wie es immer wieder
die schlechtesten Sklaven tun, endlich deshalb nicht,
weil diese Art von Züchtigung nicht einmal nötig
sein wird, wenn ein emsiger Aufseher der Studien
am Werk sein wird.

Heutzutage scheint aber in der Regel nach dem
Beispiel nachlässiger Erzieher so ,erzogen' zu werden,

daß die Knaben nicht angehalten werden zu
tun, was recht ist, sondern daß sie einfach bestraft
Werden, wenn sie das Richtige nicht getan haben.

Endlich, wenn man einen Kleinen mit Schlägen
zu etwas gezwungen hat, was will man ihm gegenüber,

wenn er ein Jüngling geworden ist, anwenden,

wenn man ihm einerseits mit der Furcht vor

*) Stoischer Philosoph im 3. Jahrhundert vor Christi.

diesen Schlägen nicht mehr beikommen kann, und
wenn er zudem noch schwerere Dinge lernen muß?

Überlege ferner, daß denen, die geschlagen werden,

schon oft vieles, worüber sie sich nachher
schämen müssen, entschlüpft ist aus Schmerz oder

Furcht, daß dann die Scham darüber ihr Herz bricht
und das Gemüt niederdrückt und Flucht und Ekel
selbst vor dem Tageslicht verlangt.

Ferner, wenn schon die Sorgfalt im Auswählen
des Charakters der Aufseher und Lehrer*)
vernachlässigt worden ist, schäme ich mich erst recht
zu sagen, zu welchen Schandtaten verbrecherische
Menschen jenes Prügelrecht mißbrauchen, und welche

Gelegenheit zu gewalttätiger Behandlung die
Furcht der Unglücklichen vor Schlägen manchmal
auch andern, sonst nicht schlecht veranlagten Leuten

verleiht.

Ich will mich nicht länger mit dieser Sache
aufhalten: Alles das ist zu viel gesagt, was jeder von
selbst merken kann.

Deshalb genügt es, dieses gesagt zu haben: gegenüber

dem schwachen und dem Erleiden von
Unrecht ausgesetzten Alter darf für niemanden zu viel
erlaubt sein.»

*) Es gab nur Hauslehrer und Privatschulen, die man sich
also auswählen konnte.

* **

Ich sehe die Gerechtigkeit vor mir, rein und
erhaben, die abstrakte Idee menschlicher Vollkommenheit,

durch sie erhebt sich das Gemüt, weitet
sich das Herz Die Gerechtigkeit beugt sich zu
den Unglücklichen nieder, steht ihnen bei, hilft,
Stützt, befreit, errettet. R- Brinsley Sheridan
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